
4. Änderung des Bebauungsplans 200 - Industrie- und Gewerbepark I -
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB

frühzeitige Beteiligung: 06.10. - 29.10.2021 10.03.2022

Abwägungs-
tabelle Institition / Behörde / Verband Zusatz

Keine Bedenken
(Datum der Antwort)

Hinweise / 
Bedenken
(Datum der Antwort)

1 Bezirksregierung Arnsberg Abt. Bergbau und Energie in NRW 26.10.2021
Bezirksregierung Düsseldorf Dezernat 22.5 (KBD)

x Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw) Referat Infra I 3 07.10.2021
Erftverband
Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen Regionalforstamt Rureifel-Jülicher Börde
LVR Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland
LVR Amt für Denkmalpflege im Rheinland
Polizeipräsidium Aachen

2 StädteRegion Aachen A 70.5 - Mobilität, Klimaschutz und  Regionalentwicklung 25.10.2021

Landesbüro der Naturschutzverbände NRW

Handwerkskammer

x IHK Aachen 29.10.2021

x ASEAG AG 05.10.2021
AVV GmbH

x Amprion GmbH Unternehmenskommunikation 05.10.2021
AWA Entsorgung GmbH

x BayWa r.e. Operation Service GmbH 04.10.2021
Deutsche Telekom Technik GmbH Stichwort: Bebauungsplan, T NL West, PTI 24
EBV GmbH

x enwor GmbH energie & wasser vor ort 27.10.2021
EWV Energie- und Wasserversorgung GmbH

x Fernleitungs-Betriebsgesellschft mbH 04.10.2021
3 regionetz GmbH 25.10.2021
4 RWE Power Aktiengesellschaft Bergschäden (POJ-BI) 09.11.2021
x RWE Power Aktiengesellschaft Liegenschaftsbetreuung u. -dokumentation (PCO-LN) 17.11.2021

RWE Power AG Kraftwerk Weisweiler

x GASCADE Gastransport GmbH Abteilung GNL 11.10.2021
x PLEdoc GmbH 04.10.2021
x Thyssengas GmbH 04.10.2021
x Westnetz GmbH DRW-S-LK-TM Spezialservice Strom 15.10.2021

Verbandswasserwerk Aldenhoven GmbH

5 Wasserverband Eifel-Rur 20.10.2021
Zweckverband Entsorgungsregion West ZEW

Unitymedia NRW GmbH
x Vodafone GmbH 13.10. / 22.10.2021
x E-PLUS Mobilfunk GmbH 15.10.2021

NETAACHEN GmbH

Behörden / Verbände

Kommunen / Kreise

Natur / Ökologie / Landwirtschaft

Organisationen

Verkehr

Versorgungsunternehmen etc.
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Stadt Eschweiler
Abt. Planung und Denkmalpflege

Per E-Mail an:
Sebastian.schotten@eschweiler.de

Aufstellung der 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 200
„Industrie- und Gewerbepark I“

Hier: Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belan-

ge gemäß § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)

Ihr Schreiben vom 29. September 2021

Sehr geehrter Herr Schotten,

aus bergbehördlicher Sicht gebe ich Ihnen zum o. g. Planvorhaben fol-

gende Hinweise und Anregungen:

Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung liegt über dem auf

Steinkohle verliehenen Bergwerksfeld „Beharrlichkeit“ sowie über dem

auf Braunkohle verliehenen Bergwerksfeld „Zukunft“.

Eigentümerin des Bergwerksfeldes „Beharrlichkeit“ ist die EBV GmbH

(Myhler Straße 83 in 41836 Hückelhoven).

Eigentümerin des Bergwerksfeldes „Zukunft“ ist die RWE Power AG

(Stüttgenweg 2 in 50935 Köln).

Soweit eine entsprechende grundsätzliche Abstimmung mit den vorge-

nannten Bergwerksfeldeigentümerinnen nicht bereits erfolgt ist, empfeh-

le ich, diesen in Bezug auf mögliche bergbauliche Einwirkungen aus
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bereits umgegangenem Bergbau sowie zu dort vorliegenden weiteren

Informationen bzgl. bergschadensrelevanter Fragestellungen Gelegen-

heit zur Stellungnahme zu geben. Möglicherweise liegen den Feldes-

eigentümerinnen auch Informationen zu Bergbau in dem betreffenden

Bereich vor, der hier nicht bekannt ist. Insbesondere sollte den Feldes-

eigentümerinnen dabei auch Gelegenheit gegeben werden, sich zum

Erfordernis von Anpassungs- oder Sicherungsmaßnahmen zur Vermei-

dung von Bergschäden zu äußern. Diese Fragestellung ist grundsätzlich

privatrechtlich zwischen Grundeigentümer / Vorhabensträger und Berg-

werksfeldeigentümerinnen zu regeln.

Unabhängig der vorgenannten privatrechtlichen Aspekte teile ich Ihnen

mit, dass in den hier derzeitig vorliegenden Unterlagen im Plangebiet

durch den früheren Braunkohlentagebau „Zukunft“ flächig umgegange-

ner Braunkohlenbergbau dokumentiert ist. Die in der ersten Hälfte des

20. Jahrhunderts entstandene Tagebauhohlform wurde anschließend

als Innenkippe genutzt und wieder verfüllt. Das Plangebiet liegt vollstän-

dig im Bereich dieser ehemals bergbaulich genutzten Fläche.

Die Bergaufsicht für diese Fläche endete, nach deren Rekultivierung, im

Jahr 1972. Daher liegen hier keine konkreten Informationen über die

nachfolgend veranlassten Maßnahmen, die anschließenden Folge-

nutzungen und den heutigen Zustand dieser Flächen vor. Insoweit wird

empfohlen, sich hinsichtlich der heutigen umweltrelevanten Gegeben-

heiten in diesem Bereich direkt an die heute zuständige Untere Boden-

schutzbehörde der Städteregion Aachen zu wenden.

Weiterhin teile ich Ihnen mit, dass das Plangebiet nach den hier vorlie-

genden Unterlagen (Differenzenpläne mit Stand: 01.10.2018 aus dem

Revierbericht, Bericht 1, Auswirkungen der Grundwasserabsenkung,

des Sammelbescheides - Az.: 61.42.63 -2000-1 -) von durch Sümp-

fungsmaßnahmen des Braunkohlenbergbaus bedingten Grundwasser-

absenkungen nicht betroffen ist. Jedoch liegt das Plangebiet im Grenz-
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bereich vorhandener Auswirkungen von Sümpfungsmaßnahmen, in

dem eine zukünftige Beeinflussung nicht auszuschließen ist. Für die

Stellungnahme wurden folgende Grundwasserleiter (nach Einteilung von

Schneider & Thiele, 1965) betrachtet:

Oberes Stockwerk, 9B, 8, 7, 6D, 6B, 2 - 5, 09, 07 Kölner Scholle, 05

Kölner Scholle.

Folgendes sollte berücksichtigt werden:

Die Grundwasserabsenkungen werden, bedingt durch den fortschrei-

tenden Betrieb der Braunkohlentagebaue, noch über einen längeren

Zeitraum wirksam bleiben. Eine Zunahme der Beeinflussung der

Grundwasserstände im Plangebiet in den nächsten Jahren ist nach heu-

tigem Kenntnisstand nicht auszuschließen. Ferner ist nach Beendigung

der bergbaulichen Sümpfungsmaßnahmen ein Grundwasserwiederan-

stieg zu erwarten.

Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung für den Braunkohletage-

bau als auch bei einem späteren Grundwasserwiederanstieg sind hier-

durch bedingte Bodenbewegungen möglich. Diese können bei bestimm-

ten geologischen Situationen zu Schäden an der Tagesoberfläche füh-

ren. Die Änderungen der Grundwasserflurabstände sowie die Möglich-

keit von Bodenbewegungen sollten daher bei Planungen und Vorhaben

Berücksichtigung finden.

Ich empfehle Ihnen, diesbezüglich eine Anfrage an die bereits o. g.

RWE Power AG sowie für konkrete Grundwasserdaten an den Erftver-

band (Am Erftverband 6 in 50126 Bergheim) zu stellen.

Abschließend und ergänzend teile ich Ihnen mit, dass das Plangebiet

über dem Feld der Erlaubnis zu gewerblichen Zwecken „Weisweiler“

sowie über dem Feld der Erlaubnis zu wissenschaftlichen Zwecken

„Aachen-Weisweiler“ liegt.

Inhaberin der Erlaubnis „Weisweiler“ ist die RWE Power AG.
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Inhaberin der Erlaubnis „Aachen-Weisweiler“ ist die Frauenhofer-Gesell-

schaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. in München.

Die erteilten Erlaubnisse gewähren deren Inhaberinnen das befristete

Recht zur Aufsuchung des Bodenschatzes „Erdwärme“ innerhalb der

festgelegten Feldesgrenzen. Unter dem „Aufsuchen“ versteht man Tä-

tigkeiten zur Feststellung (Untersuchung) des Vorhandenseins und der

Ausdehnung eines Bodenschatzes.

Eine Erlaubnis zu gewerblichen Zwecken dient lediglich dem Konkur-

renzschutz und klärt in Form einer Lizenz nur grundsätzlich, welcher

Unternehmer in diesem Gebiet Anträge auf Durchführung konkreter Auf-

suchungsmaßnahmen stellen darf.

Eine Erlaubnis zu wissenschaftlichen Zwecken kann auch neben einer

auf denselben Bodenschatz erteilten Erlaubnis zu gewerblichen Zwe-

cken bestehen.

Die erteilten Erlaubnisse gestatten noch keinerlei konkrete Maßnahmen,

wie z. B. Untersuchungsbohrungen, sodass Umweltauswirkungen in

diesem Stadium allein aufgrund einer Erlaubnis nicht hervorgerufen

werden können. Konkrete Aufsuchungsmaßnahmen wären erst nach

weiteren Genehmigungsverfahren, den Betriebsplanzulassungsverfah-

ren, erlaubt, die ganz konkret das „Ob“ und „Wie“ regeln. Vor einer Ge-

nehmigungsentscheidung erfolgt gemäß den gesetzlichen Vorschriften

eine Beteiligung von ggf. betroffenen Privaten, Kommunen und Behör-

den. Des Weiteren werden ausführlich und gründlich alle öffentlichen

Belange - insbesondere auch die des Gewässerschutzes - geprüft, ge-

gebenenfalls in einem separaten wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren.

Für eventuelle Rückfragen zu dieser Stellungnahme stehe ich Ihnen

gern zur Verfügung.

Bearbeitungshinweis:
Diese Stellungnahme wurde bezüglich der bergbaulichen Verhältnisse

auf Grundlage des aktuellen Kenntnisstandes erarbeitet. Die Bezirksre-
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gierung Arnsberg hat die zugrunde liegenden Daten mit der zur Erfül-

lung ihrer öffentlichen Aufgaben erforderlichen Sorgfalt erhoben und

zusammengestellt. Die fortschreitende Auswertung und Überprüfung der

vorhandenen Unterlagen sowie neue Erkenntnisse können zur Folge

haben, dass es im Zeitverlauf zu abweichenden Informationsgrundlagen

auch in Bezug auf den hier geprüften Vorhabens- oder Planbereich

kommt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit

der Daten kann insoweit nicht übernommen werden. Soweit Sie als be-

rechtigte öffentliche Stelle Zugang zur Behördenversion des Fachinfor-

mationssystems „Gefährdungspotenziale des Untergrundes in NRW“

(FIS GDU) besitzen, haben Sie hierdurch die Möglichkeit, den jeweils

aktuellen Stand der hiesigen Erkenntnisse zur bergbaulichen Situation

zu überprüfen. Details über die Zugangs- und Informationsmöglichkeiten

dieses Auskunftssystems finden Sie auf der Homepage der Bezirksre-

gierung Arnsberg (www.bra.nrw.de) mithilfe des Suchbegriffs „Behörden-

version GDU“. Dort wird auch die Möglichkeit erläutert, die Daten neben

der Anwendung ebenfalls als Web Map Service (WMS) zu nutzen.

Mit freundlichen Grüßen und Glückauf

Im Auftrag

gez. Sören Wenzig
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